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iUv. it

Slnjalß Sïeglemente eine SiuSnahme non biefer Siegel in
ben gäüen pläßt, in melden bie harte 58ebad)ung un»
mittelbar in SJlöriel auf bie SBranbmauer oerlegt roitb.
Unpläffig ift bie Unterbrechung ber leßtern burd) gad)>
roerftuänfce, ©achlaitcn, höljetne ©adigeftmfe ober ©adj=
rinnen, ©djinbelunterpge unb begleichen. 2tud) Sffnun»
gen in ber SBrarsbmauer finb regelmäßig nicht gemattet,
^ebenfalls gilt öieS für ben ©achßocf. jür bie übrigen
©todroerfe werben foldje otelfad; unter befonberen
Danielen, 3, S3, wenn fie mit hoppelten eifernen ober
mit SSkd) bef^tagenen höljernen, bidjt anfd)lleßenben,
felbfi pfaüenben Türen ober Sahen oerfeßen ftnb, p»
gelaffen. SEBer.n an S3ranbmauern oorauSßchtlich roäljrenb
längerer 3eit nic^t angebaut toirb, bürfen fie, namentlich
au§ äßhetißhen 3ntereffen, auf befonbere ^Bewilligung
ber SSaupolijeibeljocbe mit gerßer» unb Türöffnungen
nerfeßen werben, meiere beim fpäteren Slnbau aber auf
Soften beS (StßeHerS ber Sranömauer p fdsließen ftnb.

2. SBranbmauern fmb regelmäßig — nadj 3lrt. 80
be§ geuerpoOjeigefeheS jebenfaüs in ©iäbten unb größern
Drtfdjaften — p erßeUen jroifehen aneinanbetfioßenb
aufgeführten Käufern ober in ©injelgebäuben, fofern
bereu SängenauSbeßnung ein gerotffeS Höchßmaß über»

fchreitet. ©emnad; ßnhen fie oor allem bei ber gefdjlof
jenen SSaurocife Énroenbung, Sei langen ©ebäuben fann
— je nach ber SenüipngSart — eine ober mehrere
3mlfchenmauern verlangt werben.

SSefonbere SSorfthriftcn geilen oielfad) für ben 3"'
fammenbau son SBo'hnhauS unb ©djeune.

Sind) für ben gaü beS SlufbaueS auf bereits beftehenbe
aneinanbergebaute ©ebüube finb in einer Slnpht Siegle»
ntente befonbere SSeßimmungen enthalten.

3. ®ie nachbarredhtfiihen SerhSltniffe fjinfichtlich ber
S3ranbmauem finb für ben fanion ©t, ©aßen csft burch
bas ®. ©. juin 3' ©• unb jroar im Slnfchütß an
ba§ bafelßabttfcfte „ Siecht Per halben |jofftatt", geregelt
roorben. SltterbingS beftanben frfjon oorher in einzelnen
örtlichen Saureglewenten bejügl^e Seftimmungen, beren
SiechtSbeftänbigfeü inbeffen mit Siütfftc^t barauf, baß
östliche Saureglemente fd)on bamalS nicht berufen maren,
baS îantonale^rioatrecht auSpbauen ober auch P
ergänzen, jroeifelhaß mar.

Irl. 132 @. ®. pm 3' ® befiimmt nunmehr,
baß töranbmauern mit ihrer Stritte auf bie ©renjlinie
gefeßt werben bürfen, alSbann aber, anbermeiiige 33er=

ßänbigung ber Siac^barn oorbchalten, fo anplegen ßnb,
baß fte roemgßettS 2,50 m unter bie Slioeaultnle ber
©traße ober, roo ba§ Terrain höher Hegt als btefe,
unter bie oerglidjene Terrainhöhe ber ©renjllnte reiben
unb baß bie SJUtte ber Sranbmauer auf bie ganje flöhe
ber letztem fenced)! über ber ©renjlinie liegt. SDiefe

Seßtmmung gibt fomit bem S3auenben einen rechtlichen
Slnfprud), für bie Hälfte ber p erßeüenben Skanbmauer
ben 58oben beS SiaihbarS unentgeltlich p benähen. ©iefe
SkfugniS befiehl gemäß Slrt. 132 2lbf. 3 leg cit. aud)
bann, menu an ber 9iad)bargretije bereits etn ©ebäube
ßefyi, beffen ©cheibeumrsb ben bau» unb feuerpolijeilichen
93orfshriften nicht genügt. Db btefe Icßtere ©orauSfeßung
im einjelnen gaüe oorltege, beurteilt ftch in erfier Sinie
naeg Slri. 80 imb 81 be§ fanionalen geuerpolijeigefeßeS,
fobann nach ben geltenben örtlichen feuerpolijeiltchen unb
baupolijeiltehen àiorfchriften.

III. 1. ®lel«h mie für IBranbmauetn ftnb auch für
bie ©eftaltung ber Täcbet gem iffe SRlnbeftanforberungen
im ®efe| über bie getcerpolijei com Qaljre 1850 eut=

halten. Über biefe hlnauSgehenbe SSorfchriften finb in
örtlichen S3aureglementen juläffig, nicht aber folche, bie
roeniger meit gehen.

gür oorübergehenbe (prooiforifche Sauten) werben
Ausnahmen bemiHigt.

öS l

2. Sieben biefen im Untere ffe ber geuerficherheit er»
laffenen SSorfchriften für ©äetjer befiehen auch foldje, bie
mit Slûcîftcht auf bie öffentliche ©efunbhett ober jum
©chuße gegen Seläftigungen unb fonftige ©efährbungen
erlaffen roorben ftnb. 3« bie fer f3tn ficht ift in erfter
Sinie auf bie SBeftimmungen über bie pläffige ©achform
htnjumeifen, bie bereits oben befprochen roorben ftnb.
ferner ftnb bie häufig oorfommehben 33efiimmungen
über bie etforbetliche Slnbrhtgung non ©chneefängen bei
©ächem mit beßimmter Sîetgung, foroie non ©abrinnen
ju ermähnen. (gorifehung folgt).

ben ^anblneelerftanb.
(S3on 3t. 9î ant f et) er, Stcctj., ©emeinbebaumeifter in $ eri§ au.)

@S iß einem jeben befannte Tatfache, baß ber ßanb»
toetferßanb feit otelen fahren mehr ober roeniger öffent»
lieh einen üampf um ©etn ober Slichtfein führt, ohne
jeboch bis he«ie ein pofitioeS Sîefultot oetjei^nen p
fönnen, benn öaS ©ubmtffionSroefen, ber fpaitpijanfapfel,
iß noch immer berart entgleiß, baß auf unabfehbare 3eit
noch «" ^"he unb Drbnung gebaut merben îann.
®aS ©ubmiffionSroefen iß etn ßinb feiner 3ett, eon Sin»
fang an fehlest erjagen, hat eS etn fößlmmeS SUter ge=
nommen unb nur allein ber Tob tönnte unS oon biefern
Ucbel erlöfen. lieber btefeS Thema iß jmar bereits fdE»on

fo oiel gefdhrieben roorben, baß eS SBaffer inS Slleer
tragen htefce, rooUte auch ^ mich an biefer ©teile noch
nähet barüber auSloffen, Taifache aber iß, baß in ber
©ubmiffion ju feßr ber ©runb alles Hebels gefudji roirb
unb man habet ju leitet überfteht, baß oielkidjt in oielen
gäKen ber nach einem ©ünbenbodt fud^enbe |ianbroerter
felbß ein ganj ftein roenig am berjeitigen ©tanb beS

ÇanbroerfeS mitfchulbig erîlart merben fann. ©er §anb»
roerterßanb, tdh möchte bieS, um nicht als ju arger ffsej»
ßmiß eingefchäht ju werben, im oorauS fonßatteren, hat
ben liefßen fßunlt glücilicherroeife fchon hinter ftch; id)
roitl nur ben a3etfuch machen mitphdfen, um baS SSor»

roärtSfchretten nach SHögli^fett befd)!etmigen p fönnen.
3n bet fog. guten alten 3elt arbeitete ber SJÎeifter

mit feinen Slrbeitern in ber SBerfßait, nahm auch feine
Slnfträge bort entgegen, er mußte ftdh nlrat erß barum
bemühen, jeber einzelne haüe eine gute tabfeöaß um
fidh gefchaart, er hatte feinen eigenen SSejirf, in ben nie»
manb etnpgreifen roagte. ©ie Ueberoölternng, bie ja
fchließfich auch etn ©runb pm heutigen SMtrtngen bar»
fteüt, nahm bann rafch überhanb, ber eine ober ber anbete
roar gejroungen, ftch öie Slsbeii felbß p fu^en unb ßeüte
etne günftigere Offerte, bamit mußte natürlich auch bie
Oualttät ber Slrbeit felbft leiben unb fo würbe'ber §anb»
roerferftanb ant aUerempfinblidjftcn betroffen, benn mit
ber Qualität ßelß baS Slnfehen beS SMßerS im engften
3ufammenhaug.

Stachbem nun ber ©runb pnt ©ubmiffionSroefen ein»
mal gelegt roar, nadjbem bie SSergiftung begonnen hatte,
ging eS rafdh abwärts unb eS benötigt îelneS weiteren
ÄomntentarS p ber Tatfache, wie wir fte heute oor Singen
haben. 9Benn früher beim Eaufenben ißublifum bie Quali»
iät bie Hauptrolle fptelte, fo ift eS heute bie »illigleit,
baher ber gute ©ang ber oielen Gabrilen, hauptfädjlicl)
für SJlaffenariifel. ©och mirb h^rin heute baS Sßolt

pm Kefferer. er jogen unb nach unb nach auch bie beîannte
©djunbroare roteber oont 9)larft oerfdhroinben ntüffen.

©ie Sehörben haben fchon lange etngefehen, roo bie
©ache angefaßt werben muß unb haben in richtiger ©r=
femtimê ben ©eroerbe» unb gortbilbungSfdhulunterricht
eingeführt unb nach SKögtichfett unterßüßt. äßir ßnben
in ber ©dhroeij fogar Sehrroerfßätten, in welken ber
angehenbe SJÎeifter ©elegenhett ßnbet, fid) für feinen 33e»

3H»ßr. fdputj. Hnubto.-Beitunci („ajieifterblait")Nr, î l

Anzahl Réglemente eine Ausnahme von dieser Regel in
den Fällen zuläßt, in welchen die harte Bedachung un-
mittelbar in Mörtel auf die Brandmauer verlegt wird.
Unzulässig ist die Unterbrechung der letztern durch Fach-
werkwände, Dachlatten, hölzerne Dachgesimse oder Dach-
rinnen, Schindelunterzüge und dergleichen. Auch Offnun-
gen in der Brandmauer sind regelmäßig nicht gestattet.
Jedenfalls gilt dies für den Dachstock. Für die übrigen
Stockwerke werden solche vielfach unter besonderen
Kautelen, z, B. wenn sie mit doppelten eisernen oder
mit Blech beschlagenen hölzernen, dicht anschließenden,
selbst zufallenden Türen oder Läden versehen sind, zu-
gelassen. Wenn an Brandmauern voraussichtlich während
längerer Zeit nicht angebaut wird, dürfen sie, namentlich
aus ästhetischen Interessen, auf besondere Bewilligung
der Baupolizeibehörde mit Fenster- und Türöffnungen
versehen werden, welche beim späteren Anbau aber auf
Kosten des Erstellers der Brandmauer zu schließen sind.

2. Brandmauern sind regelmäßig — nach Art. 80
des Feuerpolizeigesetzes jedenfalls in Städten und größern
Ortschaften — zu erstellen zwischen aneinanderstoßend
ausgeführten Häusern oder in Einzelgebäuden, sosern
deren Längenausdehnung ein gewisses Höchstmaß über-
schreitet. Demnach finden sie vor allem bei der geschlos-

jenen Bauweise Anwendung. Bei langen Gebäuden kann

— je nach der Benützungsart — "eine oder mehrere
Zwischenmauern verlangt werden.

Besondere Vorschriften gelten vielfach für den Zu-
sammenbau von Wohnhaus und Scheune.

Auch für den Fall des Aufbaues auf bereits bestehende

anàandergàute Gebäude sind in einer Anzahl Regle-
mente besondere Bestimmungen enthalten.

3. Die nachbarrechtlichen Verhältnisse hinsichtlich der
Brandmauern sind für den Kanion St. Gallen erst durch
das E. G. zum Z, G. und zwar im Anschluß an
das baselstädtische „Recht des halben Hofstatt", geregelt
worden. Allerdings bestanden schon vorher in einzelnen
örtlichen Baureglementen bezügliche Bestimmungen, deren
Rechtsbeständigkeit indessen mit Rücksicht darauf, daß
örtliche Baureglemente schon damals nicht berufen waren,
das kantonale "Privatrecht auszubauen oder auch nur zu

ergänzen, zweifelhaft war.
Art. 132 E. G. zum Z, G. B, bestimmt nunmehr,

daß Brandmauern mit ihrer Mitte auf die Grenzlinie
gesetzt werden dürfen, alsdann aber, anderweitige Ver-
ftändigung der Nachbarn vorbehalten, so anzulegen sind,
daß sie wenigstens 2.30 in unter die Niveaulinie der
Straße oder, wo das Terrain höher liegt als diese,

unter die verglichene Terrainhöhe der Grenzlinie reichen
und daß die Mute der Brandmauer auf die ganze Höhe
der letztern senkrecht über der Grenzlinie liegt. Diese
Bestimmung gibt somit dem Bauenden einen rechtlichen
Anspruch, für die Hälfte der zu erstellenden Brandmauer
den Boden des Nachbars unentgeltlich zu benützen. Diese
Befugnis besteht gemäß Art. Ì32 Abs. 3 leg oit. auch
dann, wenn an der Nachbargrevze bereits ein Gebäude
steht, dessen Scheidewand den bau- und feuerpolizeilichen
Vorschriften nicht genügt. Ob diese letztere Voraussetzung
im einzelnen Falle vorliege, beurteilt sich in erster Linie
nach Art. 80 und 81 des kantonalen Feuerpolizeigesetzes,
sodann nach den geltenden örtlichen feuerpolizeilichen und
baupolizeilichen Vorschriften.

III. 1. Gleich wie für Brandmauern sind auch für
die Gestaltung der Dächer gewisse Mindestanforderungen
im Gesetz über die Feuerpolizei vom Jahre 1830 snt-
halten. Über diese hinausgehende Vorschriften sind in
örtlichen Baureglementen zulässig, nicht aber solche, die
weniger weit gehen.

Für vorübergehende (provisorische Bauten) werden
Ausnahmen bewilligt.

I

2. Neben diesen im Interesse der Feuersicherheit er-
laffenen Vorschriften für Dächer bestehen auch solche, die
mit Rücksicht auf die öffentliche Gesundheit oder zum
Schutze gegen Belästigungen und sonstige Gefährdungen
erlassen worden sind. In dieser Hinsicht ist in erster
Linie auf die Bestimmungen über die zulässige Dachform
hinzuweisen, die bereits oben besprochen worden sind.
Ferner sind die häufig vorkommenden Bestimmungen
über die erforderliche Anbringung von Schneefängen bei
Dächern mit bestimmter Neigung, sowie von Dachrinnen
zu erwähnen. (Fortsetzung folgt).

Für den Handwerkerstand«
(Von A. Ramseyer, Arch., Gemeindebaumeister in Herisau.)

Es ist einem jeden bekannte Tatsache, daß der Hand-
werkerstand seit vielen Jahren mehr oder weniger öffent-
lich einen Kamps um Sein oder Nichtsein führt, ohne
jedoch bis heute ein positives Resultat verzeichnen zu
können, denn das Submissionswesen, der Haupizankapfel,
ist noch immer derart entgleist, daß auf unabsehbare Zeit
noch nicht an Ruhe und Ordnung gedacht werden kann.
Das Submisiionswesen ist ein Kind seiner Zeit, von An-
fang an schlecht erzogen, hat es ein schlimmes Alter ge-
nommen und nur allein der Tod könnte uns von diesem
Uebel erlösen. Ueber dieses Thema ist zwar bereits schon
so viel geschrieben worden, daß es Wasser ins Meer
tragen hieße, wollte auch ich mich an dieser Stelle noch
näher darüber auslosten, Tatsache aber ist, daß in der
Submission zu sehr der Grund alles Uebels gesucht wird
und man dabei zu leicht übersieht, daß vielleicht in vielen
Fällen der nach einem Sündenbock suchende Handwerker
selbst ein ganz klein wenig am derzeitigen Stand des
Handwerkes mitschuldig erklärt werden kann. Der Hand-
werkerstand, ich möchte dies, um nicht als zu arger Pes-
fimist eingeschätzt zu werden, im voraus konstatieren, hat
den tiefsten Punkt glücklicherweise schon hinter sich; ich
will nur den Versuch machen mitzuhelfen, um das Vor-
rvärtsschreiten nach Möglichkett beschleunigen zu können.

In der sog. guten alten Zeit arbeitete der Meister
mit seinen Arbeitern in der Werkstatt, nahm auch seine
Aufträge dort entgegen, er mußte sich nicht erst darum
bemühen, jeder einzelne hatte eine gute Kundschaft um
sich geschaart, er hatte seinen eigenen Bezirk, in den nie-
mand einzugreifen wagte. Die Ueberoölkerung, die ja
schließlich auch ein Grund zum heutigen Weltringen dar-
stellt, nahm dann rasch überhand, der eine oder der andere
war gezwungen, sich die Arbeit selbst zu suchen und stellte
eine günstigere Offerte, damit mußte natürlich auch die
Qualität der Arbeit selbst leiden und so wurde der Hand-
werkerstand am allersmpfindlichsten betroffen, denn mit
der Qualität steht das Ansehen des Meisters im engsten
Zusammenhang.

Nachdem nun der Grund zum Submiffionswesen ein-
mal gelegt war, nachdem die Vergiftung begonnen hatte,
ging es rasch abwärts und es benötigt keines weiteren
Kommentars zu der Tatsache, wie wir sie heute vor Augen
haben. Wenn früher beim kaufenden Publikum die Quali-
tät die Hauptrolle spielte, so ist es heute die Billigkett,
daher der gute Gang der vielen Fabriken, hauptsächlich
für Massenartikel. Doch wird hierin heute das Volk
zum Besseren erzogen und nach und nach auch die bekannte
Schundware wieder vom Markt verschwinden müssen.

Die Behörden haben schon lange eingesehen, wo die
Sache angefaßt werden muß und haben in richtiger Er-
kenntnis den Gewerbe- und Fortbildungsschulunterricht
eingeführt und nach Möglichkett unterstützt. Wir finden
in der Schweiz sogar Lehrwerkstätten, in welchen der
angehende Meister Gelegenheit findet, sich für seinen Be-

Jllustr. schweiz. Handw. Zeitung („Meisterblatt")
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rut alle nötigen gcrtigfetten p fair,mein bte er tn erfter
Shtie befißen muß, mill er fpäter mitsißelfen bereßtigt
fein, bie bereite angeführten SRängel öefeitigen p Reifen,
benn ba§ 2Bort bei Süchtigen fällt fernerer fni ©eroißt
als bai beSjenigen, ber feinen eigenen ©eruf îaum ge

nügenb beherrfßt. @S ift nun triebt im geringflen ein

gebier ber ©ßulauSbilbung, roenn biefe in einzelnen
gäÜen SCuSroüßfe gezeitigt Ijat, SluSroüßfe, bie bei ben alten,
fuit)er nicht befonberS gefßulten SMftera nicht p finben
roaren, e§ bringt baS eben bie [k'ü mit fleh- geh fenne
nic^t nur einen galt, mo ein berart auSgebübeter Sftann
feine erworbenen Ketmtniffe Ijauptiae^ltt^ faufmänntfßer
3lrt plößliß in bie ßkork umfeßte, unb [ich, ohne bie

(Größe feine§ Betriebes in ©etraßi p stehen, ein „®orap=
toir" einrichtete, ba§ einem oklbefßäftigien ©eßlSanroalt
aüe machen mürbe, felbft bie Mannten „©riefoet«
f'ßönexungSmitiei" : ©inlage, fopiert ufro,, bie ©ernetf-
trogen in ©riefen großer girmen roie : 3to. im 8lnt--

mortfehveiben anpgeben tc. burften auf bent ©tiefe beS

Meinen SRanneS nicht fehlen. Unb tn meinem ©erhalt«
nil ber fo ausgefertigten ©tiefbogen fleht otelmalS bie

§>anbfßrifi ber ©eireffenben felbft, fofern nicht aud) bte

©ßreibinafßine fehlt, bte jroar leibet nur p oft auch
in ben aüerrleinften ©etrieben p ftnbett ift. SlüeS rotrb
nur auf§ äußerliße gelegt, fo muß ber ©ogel ©irauß
Gitäfebeu, roenn man ihn feiner gebern beraubt, greilich
foil auch ber fjanbroerfer möglißß naß ben mo'Dernert

©rrungenfßaften fireben, aber erß naß unb nach- *®aS

finb alles Ausgaben, bie sufammengeseßnei eine hübfße
(Summe ergeben unb bit fer ©etrag muß trger.broo roteber
eingebracht werben Eönnen, wie anberS, als baß er auf
bie 2trbeii gefßlagen roirb.

geh mürbe jebent Çanbroetfcr empfehlen, folße 2lro
fßaffungen etfi naß uttb nach P machen, etft bann,
wenn bieg ber gute (MßäftSgang erlaubt unb menn eS

ftch um eine htrefle ©otroenbigfeit ßanbelt. 9Iuß ohne
biefen ©ureaulujuS, offne eine ©ßreibmafßine !ann ber
faufmänttifße Seil ber ülrbeit boß f'aufmärimfß erlebigt
roerben, beute baS muß er auch, gerabe hier foil mit ber
©elbfierjiehnng begonnen werben. @S ift bemüßenb, role

heute auß oon ber jungen (generation ausgegebene Offert«
formulate surüefgegeben werben, troßbem rein nur gaßlen
auSpfüUen finb. geh roeiß oon oerfßiebenen gitmen
bie ®üiföße, baß bie Arbeit nur auS bein ©rimbe blefem
ober jenem SReißer nicht übertragen tourbe, roeil, fofetn
ber ©eireffenbe nicht fßon bß§ (Gegenteil feerokS, non
ber SlitS fettig ung feiner Offerte auf bie Dualität feiner
Srbeiî gej'ßloffen tourbe; natiklich roitb ba unb bort
auch einer ungerecht betroffen. ©in Offettformular feil
auß bei nißi gerabe frönet fpanbfßriß mtbefeingt fauber
unb richtig ausgefüllt werben, bie gaßle« ftnb in bie riß*
legen ©ubrilen p bringen unb ©atum unb Unterfßrift
bürfen nicht fehlen unb finb bort hwgufcßeu, roo fie hin«
gehören; boß roie oft fommt es oor, baß troß ge

namfier ©teßamoeifung bie Unterfßrift überhaupt ganj
feßlt, gewiß fßeinbat nur Kleinigfeiten, aber manchmal
eben hoch oon großer SBißtigfeit. Sana bavf auf feinen
gall ber oorgefßriebene ®ejt geänbert werben, auch bann
Rißt, roenn berfelbe unrichtig fein follte, ber.n ba fönnen
Heine Uxfaßen p großer SBtifung führen. ©In gaH auS
ber ©rojiS: gn einer fehr großen ©ofiuon flanb unten
bie ©emetfung: Infi. Slefern ber Irmaturer;. ©iner ber
Unternehmer roar mm fdhetnbar p bequem fid] bie nob
roenbigen ißretfe für bkfe Irmaturen etnpholen unb feßte
einfach über ba§ dBort „Inllufio": „ohne", gnfolgebeffen
erjteUe er ein fehr günfiigeS ©nbrefultat, ba bie eigen«
mächtige läbänberung nießt bemerk roar, routbe ißm bann
bie Slrbeit ricßltg jugefcßlagen. gn biefem galle !am bann
bei ber äbreetnung eine ©inigung jufianbe, bodß mar ber
©orfaß eine Ungerecßtigfeit gegenüber ben anbern Äon^

îurrenten. ©olebe 9tbänberungen maeßen subem einen
nidit gerabe guten ©inbruef. Siegt ber gehler im ïeçt,
fo ift "ber ©erfaffer barauf aufmerlfam p maeßen, ber
bann, je naeßbem, bie goimulare abänbern Eann. iïïlan
roirb alletbingS naeß unb na^ ben ©erfudh unternehmen
müffen, roerigfier.S bejirfSroetfe aueß bie Dßertformulare
Su oereinheitlichen, liegt e§ boeß in ben gegebenen ©er«
ßältniffen, baß 3J?einungSoer?cßiebenheiten an ber SageS«
orönung ftnb. ®er ©erfaffer foleßer Dfferiformulare
fennt oft, au§ einer anbern ©egenö fommenb, bie be=

fonberen {Gepflogenheiten beS DcteS nießt, ftnb boeß fpe=

Stell bie ©räueße im SluSmaß gan.s oerfeßiebene, unb ba
ßat betm aueß bex .gianbroerEer, e§ fei bieS offen juge-
geben, einen feßroeren ©taub. ®er Unternehmer barf
biüigerroetfe oerlangen, baß ihm jeroeilS sroei ©tngabe«
formulate oerabfclgt roerben, bamit er eine Kopie ber
fßteife unb ©ebingungen in ipanben hat; bie Slrbeit beê
Ébf^reibenS barf ihm ruhig erfpart roerben. SCfleiftenS
rotrb bei einer ©ubmiffion bemerft, baß bie Offerten
SU einer befiimmten gelt cerfcßloffen unb mit einer
Üluffcßrift ber betreff. Strbeit ober Sieferung Derfeßen,
eingereicht roerben müffen. ®ocß fann icß fonfiatieren,
baß bkfer Slufforberung nur tn ben roenigfien gäüen
golge gelelftet roirb; icß habe felbft feßon Offerten ohne

jegliße lieber« ober Unterfßrift erhalten. ®ie feßgefeßte
grifi ift genau einsißalten, befonberS bei ©eßörben, bte

tßre Sißungen barnaß einsurißten habe^, unb iß bics
nißt mögliß, foü roentaßers reßiseitig um ©eslängerung
eingeîommen roerben. ©iele glauben roieber bte gormu«
lare roäh'renb ber ©efperseii ausfüllen s« müffen, auf
roaS man burß geroiffe gettßeden fßließt, roaS aller«
bingS auß oon Delfarbe herrühren fann unb fiß bann
einigermaßen entfßulbigen ließe. ®oß fann nißt jeber
gaU oon einer gaßejcperüfe unterfaßt roerben, ber ©in«
bruef, ben fo etroaS hefoorraft, ift abfolut fein günfiiger.
©injeloßerten, bte nißt auf ®runb eines gormularS au§=
Sußcßen finb, müffen ßet§ mit einem genauen ©cfßrkb
öeS auSsuführenben ©egenftanbeS ober ber Sieferung
begleitet fein. Um bie ütrbeit nißt unnötig uerieuern ju
müffen, fotf, roie bereits ermähnt, oon allen lujuriöfen
©ureaueinrißtungen abgefehen roerben, roo ©lafßmen für
ber« ©etrieb notroenbig ftnb, iß juerß nur ba§ aüernot«
roenbigße ©lücf ansufßaffen.

©ielmalS iß pünftliße 3lblkferung oon großer äßiß«
tigfeit unb eS iß beSroegcn bte oerfproßene ober oerein«
barte gtiß genau einschalten, btefc foü oorfißtig abge«

fßäßt roerben, benn nißtS fann einen ©efteüer mehr
enttäufßen, als eine fortroährenbe ©ersögerung ber 2lb«

lieferung einer 2lrbett.
®te ßrifte ®urßführung eine! roahren ©efßäftS«

prinsipeS fäüt bem Anfänger ber Konfurrens roegen oft
feßr fßroer, unb nur p leißt gerät er tri ein fßlsßteS
gahrroaffer; hält er jeboß baran feft, rotrb er, auß
naß ©erlußiggehen einiger Aufträge, einfißen, baß er
beffer fährt unb baß fein ©efßäft bale einen guten
©amen erroetben rciro. ®S roirb naßgerabe ©itte, baß
junge SReißer auf fogenannte ©eflamearbeit ausgehen,
tnbem fte, fpesieü bei ©ubmifftonen oon ©ehötben unb
Korporationen, anbere tu unterbieten unb bie Slrbeit unt
jeben ©reis s« erhalten fußen, boß führt bteS balb auf
fßleßte SBege. ©alb muß er merfen, baß er an bem 2luf=
trag nißt nur nißtS oerbient, fonbern noß braußegen
muß, eS fßrotnbet baS gntereffe unb bie greube baran,
bie Ausführung roirb fßleßt unb mangelhaft unb ßatt
einen ©orteil ersielt su haben, hat er nißt nur fiß felbft,
fonbern auß bem ©eßeüer unb feinen Kollegen großen
©ßaben gugefögt.

®er erße Slußrag muß fein großer fein, eS iß mög«
liß, fein Können auß am fleinßen ©Ittcf su beroeifen
unb bte ©mpfeßlung greift rafß um fiß. ©un geht eS
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ruf alle nötigen Fertigkeiten zu sammeln die er in erster
Linie besitzen muß, will er später mitzuhelfen berechtigt
sein, die bereits angeführten Mängel beseitigen zu helfen,
denn das Wort des Tüchtigen fällt schwerer ins Gewicht
als das desjenigen, der seinen eigenen Beruf kaum ge

nügend beherrscht. Es ist nun nicht im geringsten ein

Fehler der Schàuèbildung, wenn diese in einzelnen
Fällen Auswüchse gezeitigt hat, Auswüchse, die bei den alten,
früher nicht besonders geschulten Meistern nicht zu finden
waren, es bringt das eben die Zeit mit sich. Ich kenne

nicht nur einen Fall, wo ein derart ausgebildeter Mann
seine erworbenen Kenntnisse hauptsächlich kaufmännischer
Art plötzlich in die Praxis umsetzte, und sich, ohne die

Größe seines Betriebes in Betracht zu ziehen, à „Comp-
toir" einrichtete, das einem vielbeschäftigten Rechlsanwalt
alle Ehre machen würde, selbst die bekannten „Briefoer-
schönerungsmittel" : Einlage, kopiert usw.. die Bemerk-

m-gen in Briefen großer Firmen wie: No. im Ant-
wartfchreiben anzugeben ?c, dursten auf dem Briefe des
kleinen Mannes nicht fehlen. Und in welchem Verhält-
nis der so ausgefertigten Briefbogen ficht vielmals die

Handschrift der Betreffenden selbst, sofern nicht auch die

Schreibmaschine fehlt, die zwar leider nur zu oft auch
in den allerklàsten Betrieben zu finden ist. Alles wird
nur aufs äußerliche gelegt, so muß der Vogel Strauß
aussehen, wenn man ihn fewer Federn beraubt. Freilich
soll auch der Handwerker möglichst nach den modernen
Errungenschaften streben, aber erst nach und nach. Das
sind alles Ausgaben, die zusammengerechnet eine hübsche
Summe ergeben und dieser Betrag muß irgendwo wieder
eingebracht werden können, wie anders, als daß er auf
die Arbeit geschlagen wird.

Ich würde jedem Handwerker empfehlen, solche An-
schaffungen erst nach und nach zu machen, erst dann,
wenn dies der gute Geschäftsgang erlaubt und wenn es
sich um eine direkte Notwendigkeit handelt. Auch ohne
diesen Bureauluxus, ohne eine Schreibmaschine kann der
kaufmännische Teil der Arbeit doch kaufmännisch erledigt
werden, denn das muß er auch, gerade hier soll mit der
Selbsterziehung begonnen werden. Es ist bemühend, wie
heute auch von der jungen Generation ausgegebene Offert-
sormàre zurückgegeben werden, trotzdem rein nur Zahlen
auszufüllen sind. Ich weiß von verschiedenen Firmen
die Tatsache, daß die Arbeit nur aus dem Grunde diesem
oder jenem Meister nicht, übertragen wurde, weil, sofern
der Betreffende nicht schon das Gegenteil bewies, von
der Ausfertigung seiner Offerte aus die Qualität seiner
Arbeit geschlossen wurde; natürlich wird da und dort
auch einer ungerecht betroffen. Ein Offsrtformular soll
auch bei nicht gerade schöner Handschrift unbedingt sauber
und richtig ausgefüllt werden, die Zahlen sind in die rich-
tigen Rubriken zu bringen und Datum und Unterschrift
dürfen nicht fehlen und sind dort hinzusttzen, wo sie hin-
gehören; doch wie oft kommt es vor, daß trotz ge-
namfier Piatzanweisung die Unterschrift überhaupt ganz
fehlt, gewiß scheinbar nur Kleinigkeiten, aber manchmal
eben doch con großer Wichtigkeit. Dann darf aus keinen

Fall der vorgeschriebene Text geändert werden, auch dann
nicht, wenn derselbe unrichtig sein sollte, denn da können

îlàe Ursachen zu großer Wirkung führen. Ein Fall aus
der Praxis: In einer sehr großen Position stand unten
die Bemerkung: inkl. Liefern der Armaturen. Einer der
Unternehmer war nun scheinbar zu bequem sich die not-
wendigen Preise für diese Armaturen einzuholen und setzte

einfach über das Wort „inklusw": „ohne". Infolgedessen
erzielte er ein sehr günstiges Endresultat, da die eigen-
mächtige Abänderung nicht bemerkt war, wurde ihm dann
die Arbeit richtig zugeschlagen. In diesem Falle kam dann
bei der Abrechnung eine Einigung zustande, doch war der
Vorfall eine Ungerechtigkeit gegenüber den andern Kon-

kurreuten. Solche Abänderungen machen zudem einen
nicht gerade guten Eindruck. Liegt der Fehler im Text,
so ist der Verfasser darauf aufmerksam zu machen, der
dann, je nachdem, die Formulare abändern kann. Man
wird allerdings nach und nach den Versuch unternehmen
müssen, wenigstens bezirksweise auch die Offertformulare
zu vereinheitlichen, liegt es doch in den gegebenen Ver-
Hältnissen, daß Meinungsverschiedenheiten an der Tages-
ordnung sind. Der Verfasser solcher Offertformulare
kennt oft, aus einer andern Gegend kommend, die be-

sonderen Gepflogenheiten des Ortes nicht, sind doch spe-

ziell die Bräuche im Ausmaß ganz verschiedene, und da

hat denn auch der Handwerker, es sei dies offen zuge-
geben, einen schweren Stand. Der Unternehmer darf
billigerweise verlangen, daß ihm jeweils zwei Eingabe-
formulare verabfolgt werden, damit er eine Kopie der
Preise und Bedingungen in Händen hat; die Arbeit des

Abschreibet darf ihm ruhig erspart werden. Meistens
wird bei einer Submission bemerkt, daß die Offerten
zu einer bestimmten Zeit verschlossen und mit einer
Ausschrift der betreff. Arbeit oder Lieferung versehen,
eingereicht werden müssen. Doch kann ich konstatieren,
daß dieser Aufforderung nur in den wenigsten Fällen
Folge geleistet wird; ich habe selbst schon Offerten ohne
jegliche Ueber- ober Unterschrift erhalten. Die festgesetzte

Frist ist genau einzuhalten, besonders bei Behörden, die
ihre Sitzungen darnach einzurichten haben, und ist dies
nicht möglich, soll wenigster s rechtzeitig um Verlängerung
eingekommen werden. Viele glauben wieder die Formu-
lare während der Vesperzeit ausfüllen zu müssen, aus
was man durch gewisse Fettflecken schließt, was aller-
dings auch von Oelsarbe herrühren kann und sich dann
einigermaßen entschuldigen ließe. Doch kann nicht jeder
Fall von einer Fachexpertise untersucht werden, der Ein-
druck, den so etwas hervorruft, ist absolut kein günstiger.
Sinzelofferten, die nicht auf Grund eines Formulars aus-
zustellen sind, müssen stets mit einem genauen Beschrieb
des auszuführenden Gegenstandes oder der Lieferung
begleitet sein. Um die Arbeit nicht unnötig verteuern zu
müssen, soll, wie bereits erwähnt, von allen luxuriösen
Bureauàichèungen abgesehen werden, wo Maschmen für
der. Betrieb notwendig sind, ist zuerst nur das allernot-
wendigste Stück anzuschaffen.

Vielmals ist pünktliche Ablieferung von großer Wich-
tigkeit und es ist deswegen die versprochene oder verein-
barte Frist genau einzuhalten, diese soll vorsichtig abge-
schätzt werden, denn nichts kann einen Besteller mehr
enttäuschen, als eine fortwährende Verzögerung der Ab-
lieferung einer Arbeit.

Die strikte Durchführung eines wahren Geschäfts-
Prinzipes fällt dem Anfänger der Konkurrenz wegen oft
sehr schwer, und nur zu leicht gerät er in ein schlechtes
Fahrwasser; hält er jedoch daran fest, wird er, auch
nach Verluftiggehen einiger Aufträge, einsehen, daß er
besser fährt und daß sein Geschäft bald einen guten
Namen erwerben wird. Es wird nachgerade Sitte, daß
junge Meister aus sogenannte Reklamearbeit ausgehen,
indem sie, speziell bei Submissionen von Behörden und
Korporationen, andere zu unterbieten und die Arbeit um
jeden Preis zu erhalten suchen, doch führt dies bald aus
schlechte Wege. Bald muß er merken, daß er an dem Auf-
trag nicht nur nichts verdient, sondern noch drauflegen
muß, es schwindet das Interesse und die Freude daran,
die Ausführung wird schlecht und mangelhaft und statt
einen Vorteil erzielt zu haben, hat er nicht nur sich selbst,
sondern auch dem Besteller und seinen Kollegen großen
Schaden zugefügt.

Der erste Auftrag muß kein großer sein, es ist mög-
lich, sein Können auch am kleinsten Stück zu beweisen
und die Empfehlung greift rasch um sich. Nun geht es
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bun £janbroerler rote bem Sünfiler, ift einmal ber 3lame
ba, bann fallt er leidjt con einem ©jtrem in! anbete,
trot^ feinet gebtegenen 2lt6eil fehlen tbnt bet p ^o^en
Anfäije roegen bie nötigen Aufträge. @! ifi auch ba eine
geroiffe Sîonfcquenj etnjuhalten unb burd)pfubten unb
baran trotj allen möglichen SSerlocEungat filiale fefiju=
ballen. Anbernfaß! barf abet audj feen SefleUetn bet
93orrourf nicht erfpari bleiben, bag fie oft p einfettig
glauben, bag ein junget Melfter eine befiimmte Arbeit
auttpfüfjren nicht imftanbe fei unb ftch bemjufolge an
eine ©pfjialfirma roenben ju müffen glaubt, roo mögtief»
noch im Aullanbe. Auch auf biefe SBetfe roirb bem An=
fanget Sufi unb Siebe jur Arbeit geraubt. 3e meßr
Settrauen man in einer. HTtertfdjen fet-t, je meqr roirb
er leifien, um ftch recfjtfertigen p Eönnen, freiließ nicht
alle, aber bie ©djule roirb ba ciel anerjiehen fönnen.

Set ber 5EalEuiation felbfi »erben nun alte möglichen
Ktiegslifien angeroenbet, im befonfceren im Saugeroerbe,
benn es fehlt eben gerabe liier en einem gefunben ijMnjip.
®ie ©aifatfje, bag ber roiflige unb fixere fjahler für ben

Qahlunglunfähigen unb ebenfo für bie Unfä^igieit bei
§anbroerter!, biefe richtig elnjuf^a^en, einfieben mug,
tann einfiroeilen roohl ïamn umfchiffî roerben, cbjcfjor.
e! eine bitlere Ungerec^tigfeit bebeutet. ©och muffen bie

Serlufle ivgenbroie roieber eingebracht roerben, fofern bie

©jtfienj nicht felbft auf! Spiel gefegt roerben foil. SBir
haben freilich bas befannte Ssubanbroerïerpfanb,
bod) roer roagt e!, baoon ©cbraucfi ju machen, ba! bem
^Bauherrn entgegengebrachte SRigtrauen fönr.te leiöjt gum
Sertuj't tel Auftrage! führen, 3d) glaube gerabe ba

rcare ein gemetnfamel Sorgeben am filâtes, bodj ift nod)
©rfahrung ju fammeln, um beffere äserhältmffe Raffen
ju Eönnen, ber Stieg l)at in bie fer iBejielpng feinen ©im
ffu^ bereiti günftig geltenb gemacht unb „retnigenb" ge-
rouEt, bie lange datier belfelben roirb aber leiber bodi
noch mebr fäjabett.

Ilm ba! ^anbroerE auf eine fjö^ere (Stufe emporp«
beben, fpielt fpejtefl im Saugeroerbe unb ben oerroanbten
©ebieten ber !ünfilerifd)e ©efdjmacE eine giauptroße, benn
ber Seroei! liegt fdjon barin, bog, roenn roir um hunbet!
Qtabre jurucEgreifen, ber Segriff Sunft unb fjanbsoerl
unjer trenn ïidj mtteinanber oerbunben roaren. ®ls Au!
rebe, bag bie Arbeit bamal! beffer bejaßlt roorben roäre,

ift tnfofern unrichtig* al! man Eünftlenfd)e SSerjietiingen
auf jeber Sit con |ian'oroetEjettg hüben Eann, alfo auf
©egenfiânben, bie nur inbireft bem ©troetb bienten. ©in
§3u!bsu roar bamal! ein SBerE Sieler unb bocl) p einet
rounberbaren ©inheit pfammengefteßt, bie un! Serounbe

rung abjroingt.
3Bie fiebt ba! beute Um bie SBidjiigfeit Eünftlerifdjer

©efch»acElöifOimg beffer cor lugen führen p tonnen,
roiß ich mich an" bie Ijßraji! roenben. Meifien! ift e!
ber ArcljiteEt, ber birett ober tnbirelt bie Arbeiten an
bie $janbroetEer oergibt. SBenn nun leitete, roie bie!
eben leiber nur p oft ber [fall ift, bie nod) fo genau
ausgeführten QeWpungen Eünfilerifdj nidjt cerftegen,
roenn fie ftdj nicht in ben ©ebanfengang be! Aidjitefien
hineinleben tonnen, bann roirb barau! unbeblngt eine

ganj unbefriebigenbe Arbeit entfteben unb bie Sïom
îurreuj, bie ftcb bie!bepglidb bot fdtplen laffen, roirb
biefen auch ba balb ben [Rang ablaufen, gebe Saro
aufgäbe erforbert eine Unmenge* oon âelcbnungen, bepri
mierenb aber ift es, roenn bie Su!fül)rung bcnfelben
ni^t entfpriebt unb roenn für bie Eteinften ©Inge be

fonbere fßlöne angefertigt roerben m ü ffen, ftatt ba| nach
flüchtigen ©Eijjen gearbeitet roerben Eann. [jeber SJleifier
foßte roenigften! forocit corgebilbet fein, bag ihm am
Sau gemachte Ulngaben genügen, um mit bem nötigen
©efchmacî Heinere Sirbetten richtig ausfahren p Eönr.en.
SBle fchlimm aber ift e! oft befteßt, man ift imftanbe.

au! bent fertigen SöetfE bireEt b«ou!lefen p Eönnen, roie
roenig ber Inferiiger feine Slufgabe cerftanben, roie er
oljne jegliche greube unb Siebe babei befdbüftigt roar;
fremb ftebn ftch Slrbeit unb ©cf)affenber gegenüber. 9Bie
roenig nimmt ein fpanöroerE auf ba! anbere fRücEftcht,
bat ber ©tucïateur roo eine fäjöne ©eforation binmobeU
Itert, fo Eann ber [Miaüateur mit ber aßergrögten Dïube,
ohne babei etroa! p empfinben, eine Seitung burdblegen.
©a! ftnb ©atfachen, bie oerfchroinben müffen, roenn ber
©taub at! folder ftch bie ihm unbeblngt pEommenbe
Sichtung fiebern roiß; nur bann Eann man mit ooßem
iRccht auftreten unb an bie ©ilgung anberer SRängel
geben.

©er SISeg ift fc^on betreten, ich fetme tüchtige SReifter,
betten jebe Arbeit ancertraut roerben Eann unb e! erfüßt
mich oft mit Utetb, bag ich e! biefen nicht glei^tun Eann
unb mithelfen, bett gemachten ©ntrourf aulpfübren, boÄ
gerne febe idf) jrotfebeti bem Auftraggeber, bejro. jroifchen
bem ©ntroerfenben unb bem gmnferoerEer eine geroiffe
ßamerabfcbßft fieb entroicîeïn. ©er SRetfler fei nicht ein
SReifter nur bem îtamen neeb, fottbetn ein SReifter feine!
gianfcrocrES, feine äBetEftait foß pm Atelier roerben, roie
e! pr SBIütejeii be! ©tanbe! roar. -@§ mug joroeit
Eomuten, bag bem £anbroet!er ba! colle Vertrauen qe--
fcher.ft roerben Eann, bag man ihm Aufträge erteilen
Eann,, ohne erft nach bem fßrei! fraaen ju müffen unb
bei Heineren Sachen, ohne aße möglichen ßeichnungen
astferitgen p müffen. ©oldje SerbäUniffe fmb mir nicht
fremb, fie ejlfiieren Mjon, leiber aber noeq in cerf«hroin=
benfc Heineu! SRage. ©erotg ruirb e! febroer halten, fte
ju ceraßgemeinern, e! roirb rocht auc| nie baju Eonimen,
aber ba! treblübel, ba! ©ubmiffionlroefen, Eann geheilt
roerben unb mug gefiutben, e! ift nicht nur ein Übel
bem .paubroerfer, fonbexn auch bem SBeftctlex gegenüber.
Aber per ft ftnb bie g-unbamente p cerftarEen" beoor
roeitergebaut roerben Eann.

trenjBfife «raierte giWetcn« Seien.
S5on Ingenieur Stbotf Siefer, Qitricï).

Qu ©uropa fxnbet bie Ereujtceife Seroehrung con
@ifenbeton»©ed£en fehr roenig Snroenbuno unb ftnb ba«
her bie Setfuche mit berariig aufführten ©ecEen oer«
hältnilmägig feiten. Qn AmeriEa aber ift bie Seiroenbunq
unb certudjltsehmfehe llnterfuch-rrtg hôugger, roeil bie
SBirtfchaftlishEeit betfelben an iöoraulfehungen aebunben
ift, bie eine häufige Anroenbunq erEläreh. Sei aßen
Abführungen in armiertem Sston ift man in ©uropa
beftrebt, an SRateriot ju fparen, unb felbft bort, roo
bie oft fehr geringen ©cfparniffe nur mit einer $er=
fdjroenbnng an Arbeit errei^i roerben Eönnen, Qn AmeriEa
bagegen fucht man bie Arbeit bei ber Ausführung, felbft
auf Soften einer SRatetialoerfchroenbung, p oeretnfachen,
roeil niept bie SRaterialEofien eine Ausführung oerbißigen,
fonbern bie SSereinfachung ber Arbeit. ©eSljalb jtebt
man in AmeriEa bie Erettjroeife armierte ©edenplatte
ber fein aulgebilbeten fRippenbecEe, roie fte in ©uropa
eingeführt ifi, cor. Aber bie geringe Amcenbung einer
heujmeifen Armierung bei ©ifenbeionbeden in ©uropa
grünöet fidj nicht aßein auf bie beabftdhiigte Material«
exfparnis, fonbern bie in ben nieiften Staaten ©uropa!
befiehlst Sorfchriften bilbett ein »eitere! ^inberni!
bei folgen Aulführungen unb behanbeln ba! in einer
^inft^i ungelöfie problem einer oterfeiiig aufruhenben
platte mit jener S3orft^t, roelche um fo berechtigter er=
fcheini, al! ein aßgemetne! roirtfchofiliche! iöcbürfnis
für eine eingeljenbere Seirachtung ni^t befteht.

©o nehmen bie fchroeijerifdjen Sorfchriften bei einer
geïreujt armierten, an ben cter Seiten aufliegenben

Jllujtr. schwei,;. Handw.-Zettung („Meisterblatt")

dein Handwerker wie dem Künstler, ist einmal der Name
da, dann fällt er leicht von einem Extrem ins andere,
trotz seiner gediegenen Arbeit fehlen ihm der zu hohen
Ansätze wegen die nötigen Aufträge. Es ist auch da eine
gewisse Konsequenz einzuhalten und durchzuführen und
daran trotz allen möglichen Verlockungen strickte festzu-
halten. Andernfalls darf aber auch den Bestellern der
Vorwurf nicht erspart bleiben, daß sie oft zu einseitig
glauben, daß ein junger Meister eine bestimmte Arbeit
auszuführen nicht imstande sei und sich demzufolge an
eine Spkziaifirma wenden zu müssen glaubt, wo möglich
noch im Auslande. Auch auf diese Weise wird dem An-
fänger Lust und Liebe zur Arbeit geraubt. Je mehr
Vertrauen man in einen Menschen setzt, je mehr wird
er leisten, um sich rechtfertigen zu können, freilich nicht
alle, aber die Schule wird da viel anerziehen können.

Bei der Kalkulation selbst werden nun alle möglichen
Kriegslisten angewendet, im besonderen im Baugewerbe,
denn es fehlt eben gerade hier an einem gesunden Prinzip.
Die Tatsache, daß der willige und sichere Zahler für den

Zahlungsunfähigen und ebenso für die Unfähigkeit des

Handwerkers, diese richtig einzuschätzen, einstchen muß.
kann einstweilen wohl kaum umschifft werden, obschon
es eine bittere Ungerechtigkeit bedeutet. Doch müssen die

Verluste irgendwie wieder eingebracht werden, sofern die

Existenz nicht selbst aufs Spiel gesetzt werden soll. Wir
haben freilich heute das bekannte Bauhandwerkerpsand,
doch wer wagt es, davon Gebrauch zu machen, das dem

Bauherrn entgegengebrachte Mißtraue« könnte leicht zum
Verlust des Auftrages führen. Ich glaube gerade da
wäre ein gemeinsames Vorgehen am Platze, doch ist noch

Erfahrung zu sammeln, um bessere Verhältnisse schassen

zu können, der Krieg hat in dieser Beziehung seinen Ein-
fluß bereits günstig geltend gemacht und „reinigend" ge

wirkt, die lange Bauer desselben wird aber leider doch
noch mehr schaden.

Um das Handwerk aus eine höhere Stufe emporzu-
heben, spielt speziell im Baugewerbe und den verwandten
Gebieten der künstlerische Geschmack eine Hauptrolle, denn
der Beweis liegt schon darin, daß, wenn wir um hundert
Jahre zurückgreifen, der Begriff Kunst und Handwerk
unzertrennlich miteinander verbunden waren. Bis Aus
rede, daß die Arbeit damals besser bezahlt worden wäre,
ist insofern unrichtig, als man künstlerische Verzierungen
aus jeder Art von Handwerkzeug finden kann, also aus

Gegenständen, die nur indirekt dem Erwerb dienten. Ein
Hausbau war damals ein Werk Vieler und doch zu einer
wunderbaren Einheit zusammengestellt, die uns Bewunde
rung abzwingt.

Wie steht das heute? Um die Wichtigkeit künstlerischer
Geschmacksbildung besser vor Augen führen zu können,
will ich mich an' die Praxis wenden. Meistens ist es
der Architekt, der direkt oder indirekt die Arbeiten an
die Handwerker vergibt. Wenn nun letztere, wie dies
eben leider nur zu oft der Fall ist. die noch so genau
ausgeführten Zeichnungen künstlerisch nicht verstehen,
wenn sie sich nicht in den Gedankengang des Architekten
hineinleben können, dann wird daraus unbedingt eine

ganz unbefriedigende Arbeit entstehen und die Kon-
kurrenz, die sich diesbezüglich hat schulen lassen, wird
diesen auch da bald den Rang ablaufen. Jede Bau-
aufgäbe erfordert eine Unmenge von Zeichnungen, depri
mierend aber ist es, wenn die Ausführung denselben
nicht entspricht und wenn für die kleinsten Dinge be

sondere Pläne angefertigt werden müssen, statt daß nach
flüchtigen Skizzen gearbeitet werden kann. Jeder Meister
sollte wenigstens soweit vorgebildet fein, daß ihm am
Bau gemachte Angaben genügen, um mit dem nötigen
Geschmack kleinere Arbeiten richtig ausführen zu können.
Wle schlimm aber ist es oft bestellt, mrn ist imstande.

aus dem fertigen Werk direkt herauslesen zu können, wie
wenig der Anfertiger seine Aufgabe verstanden, wie er
ohne jegliche Freude und Liebe dabei beschäftigt war;
fremd stehn sich Arbeit und Schaffender gegenüber. Wie
wenig nimmt ein Handwerk auf das andere Rücksicht,
hat der Sluckateur wo eine schöne Dekoration Hinmodel-
liert, so kann der Installateur mit der allergrößten Ruhe,
ohne dabei etwas zu empfinden, eine Leitung durchlegen.
Das sind Tatsachen, die verschwinden müssen, wenn der
Stand als solcher sich die ihm unbedingt zukommende
Achtung sichern will; nur dann kann man mit vollem
Recht auftreten und an die Tilgung anderer Mängel
gehen.

Der Weg ist schon betreten, ich kenne tüchtige Meister,
denen jede Arbeit anvertraut werden kann und es erfüllt
mich oft mit Neid, daß ich es diesen nicht gleichtun kann
und mithelfen, den gemachten Entwurf auszuführen, doch
gerne sehe ich zwischen dem Auftraggeber, bezw. zwischen
dem Entwerfenden und dem Handwerker eine gewisse
Kameradschaft sich entwickeln. Der Meister sei nicht àMeister nur dem Namen nach, sondern ein Meister seines
Handwerks, seine Werkstatt soll zum Atelier werden, wie
es zur Blütezeit des Standes war. Es muß soweit
kommen, daß dem Handwerker das volle Vertrauen qe-
schenkt werden kann, daß man ihm Aufträge erteilen
kann., ohne erst nach dem Preis sraoen zu müssen und
bei kleineren Sachen, ohne alle möglichen Zeichnungen
anfertigen zu müssen. Solche Verhältnisse sind mir nicht
fremd, sie existieren schon, leider aber »loch in verschwin-
vend kleinem Maße. Gewiß wird es schwer halten, sie
zu verallgemeinern, es wird wohl auch nie dazu kommen,
aber das Krebsübel, das Submissionswessn, kann geheilt
werden und muß gesunden, es ist nicht nur à Übel
dem Handwerker, fondern auch dem Besteller gegenüber.
Aber zuerst sind die Fundamente zu verstärken" bevor
Weitergebaut werden kann.

KttMäse «miette WM«»-Decken.
Von Ingenieur Adolf Kiefer, Zürich.

In Europa findet die kreuzweise Bewehrung von
Eisenbeton-Decke« sehr wenig Anwendung und sind da-
her die Versuche mit derartig ausgeführten Decken ver-
hälmiSmäßig selten. In Amerika aber ist die Verwendung
und ver,uchstechnische Untersuchung häufiger, weil die
Wirtschaftlichkeit derselben an Voraussetzungen gebunden
ist. die eine häufige Anwendung erklären. Bet allen
Ausführungen in armiertem Beton ist man in Europa
bestrebt, an Material zu sparen, und selbst dort, wo
die oft sehr geringen Ersparnisse nur mit einer Ver-
schwendung an Arbeit erreicht werden können. In Amerika
dagegen sucht man die Arbeit bei der Ausführung, selbst
aus Kosten einer Materialverschwendung, zu vereinfachen,
weil nicht die Materialkosten eine Ausführung verbilligen,
sondern die Vereinfachung der Arbeit. Deshalb zieht
man in Amerika die kreuzweise armierte Deckenplatte
der sein ausgebildeten Rippendecke, wie sie in Europa
eingeführt ist, vor. Aber die geringe Anwendung einer
kreuzweisen Armierung bei Eisenbetondecken in Europa
gründet sich nicht allein auf die beabsichtigte Material-
ersparnis, fondern die in den meisten Staaten Europas
bestehenden Vorschriften bilden ein weiteres Hindernis
bei solchen Ausführungen und behandeln das in einer
Hinsicht ungelöste Problem einer vierseitig aufruhenden
Platte mit jener Vorsicht, welche um so berechtigter er-
scheint, als ein allgemeines wirtschaftliches Bedürfnis
für eine eingehendere Betrachtung nicht besteht.

So nehmen die schweizerischen Vorschriften bei einer
gekreuzt armierten, an den vier Seiten aufliegenden
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